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Grundlagen und Aufgabenstellung

Es gilt Gebäudekonzepte zu entwickeln, nachhaltig, pri-

märenergieoptimiert, mit weitgehender CO 2 Speicherung 

in den verwendeten Baumaterialien.

Neben der Auseinandersetzung mit dem Ort bestimmt 

sich die Gestalt eines Hauses aus den Fragen der ener-

getischen und wirtschaftlichen Optimierung, auf dem Weg 

zu Baukonstruktionen mit verantwortbaren CO 2 Fußab-

druck, auf dem Weg zur Nullemissionsarchitektur.

Ausgangspunkt war das denkmalpflegerisch dokumen-

tierte und hinsichtlich seiner Bausubstanz als abgängig 

klassifizierte Bestandsgebäude Bergstraße 10 in Arnsberg 

Neheim - Hüsten.
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Burgst r asse

Realisiert werden sollte die zeitgemäße, zukunftsfähige 

Kanzlei Dr. Christine Lanwehr im Erdgeschoss mit der 

konzipierten Mietfläche im Ober - und Dachgeschoss.

Entstanden ist die modern interpretierte Transformation 

der Gebäudekubatur Bergstraße 10 im denkmalpflege-

risch unter Schutz stehenden Ensemble des Neheimer 

Strohdorfes.

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 8. August 2020

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: NW-2024-004900821

Primärenergiebedarf                    "Gesamtenergieeffizienz"
Treibhausgasemissionen kg CO2-Äquivalent /(m²·a)15,5

0 100 200 300 400 500 >600

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m²·a)49,7

Anforderungswert GEG
Neubau (Vergleichswert)

Anforderungswert GEG
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Anforderungen gemäß GEG 2

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 49,7 kWh/(m²·a) Anforderungswert 98,8 kWh/(m²·a)

Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten eingehalten

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach § 21 GEG

Verfahren nach § 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell")

Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEG

Endenergiebedarf

Energieträger

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²·a) für

Heizung Warmwasser
Eingebaute
Beleuchtung

Lüftung 3) Kühlung einschl.
Befeuchtung

Gebäude
insgesamt

Strom-Mix 21,2 21,2

Strom (Hilfsenergie) 1,4 5,4 6,9

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 21,2 kWh/(m²·a)

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 6,9 kWh/(m²·a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 4

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Art:
Deckungs-
anteil:

Anteil der
Pflichterfül-
lung:

% %PV-Strom 4,6 30,8

% %Geothermie und Umweltwärme 100,0 200,0

Summe: % %104,6 230,8

Maßnahmen zur Einsparung 4

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG erfüllt.

Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 19 GEG
sind eingehalten.
Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 19 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %

Bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes: 5
Die Anforderungen des § 52 Absatz 1 GEG werden eingehalten.

Gebäudezonen
Nr. Zone Fläche [m²] Anteil [%]

1

2

3

4

5

6

7

weitere Einträge in Anlage

Einzelbüro 128,9 25,5

Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar 42,1 8,3

Verkehrsfläche 116,4 23,0

Lager 105,7 20,9

Sonstige Aufenthaltsräume 111,9 22,2

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-
gungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/
gekühlte Nettogrundfläche.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 4 nur bei Neubau
2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG 5 nur bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes
3 nur Hilfsenergiebedarf nach § 52 Absatz 1 GEG

Hottgenroth Software AG, Energieberater 18599 3D PLUS 12.2.0
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Entwurfskonzept

 Auf der Fläche des seitens des Amtes für Denkmalpflege 

als abgängig bewerteten Bestandsgebäudes erfolgte der 

Neubau des Kanzleigebäudes Dr. Lanwehr, entsprechend 

der Bestandsgebäudekubatur, in enger Abstimmung mit 

dem Amt für Denkmalpflege, als Teil des Neheimer Stroh-

dorfes, zeitgemäß sich aber dennoch mit hoher Selbstver-

ständlichkeit am Ort einfindend.

Die Gebäudekubatur und Materialitäten orientieren sich 

am historischen Bestand, die Baukonstruktion ist, ent-

sprechend dem zurück gebauten, historischen, Gebäude 

primär über den Werkstoff Holz entwickelt.

Mit einer Bruttogeschossfläche von rund 600 qm entstand 

die Baukörperkubatur von rund 1.750 cbm.

Die erdberührten sowie die brandschutzklassifizierten 

Bauteile sind als Stahlbetonkonstruktion realisiert. Die 

großzügige Fassadenöffnung zur Burgstrasse kommuni-

ziert zeitgemäß und unaufdringlich die Interpretation der 

transformierten, historischen Gebäudekubatur.
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Beschreibung zur Zukunftsfähigkeit

Die hochwärmegedämmte Fassadenhülle ist mit einer 

Dämmstärke von bis zu 24 cm konzipiert und orientiert 

sich in den geschlossenen Bauteilen an den Bauteilquer-

schnitten des Passivhausstandards.

Die Optimierung des Wärmeschutzes im Winter als auch 

die Reduktion der Wärmeeinstrahlung im Sommer er-

reicht den energetisch optimierten Betrieb, die auf dem 

Dach installierte Photovoltaikanlage erreicht eine weitge-

hende Primärenergiebedarfsdeckung.

Über Sole Geothermiebohrungen wird der Wärmebedarf 

im Winter gedeckt, das Gebäude im Sommer regenerativ 

entwärmt, um die notwendigen Rauminnenklimawerte zu 

erreichen.

Der Gesamtenergiebedarf liegt um mehr als 60 % unter 

dem Anforderungswert des BEG Referenzgebäudes.

Das Gebäude, als Neuinterpretation der Parzelle Burgst-

rasse 10, ist in Konzept und technologischen Auslegung 

baulicher Ausdruck der zukunftsweisenden Orientierung 

des sich immer weiter digitalisierenden Arbeitsfeldes der 

Kanzlei Dr. Christine Lanwehr.
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